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Betrifft: GZ. 26 1100/S-V/14/86 

An'das 

Bundesministerium 
für Finanzen 
Himmelpfortgasse 4-8 
1015 Wie n 

Bundesgesetz, mit dem das Glückspielgesetz, das Bundes-Sport
förderungsgesetz, das GebÜhrengesetz und das Umsatzsteuergesetz 
geändert und das Sporttoto-Gesetz und das Pferdetoto-Gesetz 
aufgehoben werden 

Der österreichische Rechtsanwaltskammertag erstattet zu dem Entwurf 
eines Bundesgesetzes, mit dem das Glückspielgesetz, das Bundes-Sport
förderungsgesetz, das Gebührengesetz und das Umsatzsteuergesetz geändert 
werden, folgende 

S tel 1 u n 9 nah m e : 

Die Absicht, das Sporttoto aus der staatlichen Verwaltung auszugliedern 
und die im Glückspielgesetz vorgesehenen Spiele durch eine private, 
konzessionierte Kapitalgesellschaft durchführen zu lassen, wird zu
stimmend zur Kenntnis genommen. Gleiches gilt für die Einführung des 
Lottos in Österreich, wodurch massiven Devisenabflüssen aus dem Inland, 
vor allem in die Bundesrepublik Deutschland, entgegen gewirkt werden 
wird. 
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Um die mit der Ausgliederung der Durchführung der Spiele aus der all

gemeinen Verwaltung verbundenen Vortei le auf der Kostenseite auch tat
sächlich zu realisieren, sollte eine Einsparung von Personal und Kosten 

im Rahmen der Monopolverwaltung erfolgen. Bei allem Verständnis für eine 
entsprechende Überwachung müßte es mögl i eh sei n, den Verwal tungsaufwand 

für den Bund geringer als bisher zu halten. Die Überwachung sollte 

im Rahmen der Monopolverwaltung ausgeübt werden. Die Schaffung der 
Position e; nes Staatskommissärs und eines Vertreters für diesen Staats
kommissär ist überflüssig. Gleiches gilt für die Entsendung eines Auf

si chtsrates, der durch den Bundesmi ni ster für Fi nanzen bestellt w; rd. 
Will man die Ausgliederung konsequent durchführen, dann sollten die 

Organe der Kapitalgesellschaft, der die Konzession erteilt wird, un

abhängi 9 sei n, was auch zu ei ner wi rksameren Kontroll e führen würde. 

Die Interessen des Aufsichtsrates einer Kapitalgesellschaft decken 
sich keineswegs mit einer Kontrolle von außen. 

Ob es richtig ist, die Konzession für die Durchführung der Spiele nur 

einer Gesellschaft zu erteilen, also der Konkurrenz gleichsam aus dem 
Wege zu gehen, sollte nochmals überdacht werden. Gleiches gilt für 
die Dauer der Konzessionsverleihung. Es ist sicherlich richtig, daß 
die Konzession für einen längeren Zeitraum zu erteilen ist, der im 

Gesetz vorgesehene Mi ndestzei traum von zehn Jahren könnte all erd; ngs 
zu einer Ineffizienz führen, der mit den im Gesetz vorgesehenen Mitteln 
des Entzuges der Konzession unter bestimmten Voraussetzungen nicht 

begegnet werden könnte. 

Gemäß § 20 e) hat der Konzessionär eine Konzessionsabgabe zu entrichten, 
die je nach der Höhe der Bemessungsgrundlage zwischen 18,5 v.H. und 
27,5 v.H. schwankt. § 20 e) (4) sagt, daß der Bund IIfür die mediale 

Unterstützung" der vom Konzessionär betriebenen Spiele aus dem Abgaben
aufkommen der Spiele (Konzessionsabgabe und Wettgebühren) sorgen kann. 

Was die Legisten mit dieser Bestimmung wollten, kann zwar vermutet 
werden; die Wortwahl muß aber wohl als besonders unglücklich bezeichnet 

werden. 
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Laut Brockhaus hat das Wort "medial" folgende Bedeutung: 

1.) Anatomie: In der Mitte gelegen, in Richtung zur Medianebene 

gelegen; Gegensatz zu lateral; 

2.) Parapsychologie: Die Eigenschaft eines Mediums besitzen. 

Gemeint ist in (4) des § 20 e) doch wohl nichts anderes, als daß der 

Bund aus BUdgetmitteln Werbung für den Glückspielbetr;eb des privaten 

Konzessionärs betreiben kann. Die Absicht des Gesetzgebers sollte sprach

lich richtig zum Ausdruck gebracht werden. 

Abgesehen von der zu kritisierenden Gesetzessprache sollte überprüft 

werden, ob es zweckmäßi g ist, daß der Bund aus dem Abgabenaufkommen 

der Spiele, also aus Budgetmitteln, Werbung für das Glückspiel betreiben 

kann und soll. Wäre es ni cht ri chti ger, di ese Werbung dem Konzessi ons

inhaber zu überlassen? Eine Subventionierung des privaten Glückspiel

unternehmens aus Budgetmitteln bieibt sicher problematisch, zumal eine 

Begrenzung der Höhe der Subvention nicht vorgesehen ist. 

§ 20 i) Glückspielgesetz sieht vor, daß jährlich ein bestimmter Grund

betrag aus dem Abgabenaufkommen der Spi el e der Sportförderung zur Ver

fügung zu stell en ist. Di eser Grundbetrag ist nach dem Lebenshaltungs

kostenindex auf Basis der Indexzahl, die für den Monat der Aufnahme des 

Spielbetriebes verlautbart wird, wertgesichert. Da das Gesetz einen 

bestilmlten Basisbetrag, nämlich 310,5 t>1illionen Schilling, nennt, sollte 

dieser Betrag nach der Indexzahl, die für den Monat des Inkrafttretens 

des Gesetzes verlautbart wird, wertgesichert gehalten werden. Da ein 
Spielbetrieb erst nach Erteilung einer Konzession aufgenommen werden 

kann, würde ei ne Verzögerung der Konzessi onserteil ung zu e; ner wi 11 kür

lichen Anwendung der Werts;cherungsklausel führen. Es darf unterstellt 

werden, daß der Gesetzgeber die Absicht hatte, den inneren Wert des von 

ihm im Gesetz vorgesehenen Bas; sbetrages ab Wi rksamwerden des Gesetzes 

zu erhalten. 
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Bei der Neufassung § 8 Bundes-Sportförderungsgesetz sollte der Absicht, 

den österreichischen Sport zu fördern, dadurch Rechnung getragen werden, 

daß anstelle der Worte "Diese Mittel dürfen nur zur Förderung des Sportes 

in Österreich zur Verfügung gestellt werdenIl die Worte IIDiese Mittel 

dürfen nur zur Förderung des österreichischen Sports zur Verfügung 

geste 11 t werden" treten. Darüber hi naus soll te durch ei ne allgemeinere 

Fassung klargestellt werden, daß die Förderung des Breiten-, Leistungs

und Spitzensportes beabsichtigt ist. Der letzte Satz § 8 (1) sollte 

daher lauten: "Sie dienen zur Förderung des Breiten-, Leistungs- und 

Spitzensportes, insbesondere zur Errichtung, Wiederherstellung und 

Instandhaltung von Sportplätzen aller Art, von Heimen sowie zur Ver

anstaltung von Kursen und Lehrgängen sport1icher und einsch1ägiger 

Fachgebiete der Leibesübungen und zur Entsendung von Sportlern zu diesen 
Lehrgängen. 11 

Im § 9 sollte gesagt werden, daß die Förderungsmittel zur Verwirklichung 

des Förderungszweckes zu verwenden sind. Es ist ungenügend, zu sagen, 

daß diese Mittel für den zu fördernden Zweck gewidmet sind. Einem be

stil1l11ten Zweck gewi dmete Mittel können auch tesauri ert werden; beab

sichtigt ist aber wohl, daß die zur Verfügung gestellten Mittel auch 

tatsächlich verwendet werden. 

Zur Diskussion gestellt wird, ob es richtig ist, daß das Gesetz den 

Abschluß eines Vertrages mit der österreichischen Bundessportorganisation 

vorsieht, wobei der Inhalt dieses Vertrages nur ungenau umschrieben 

wird, oder ob es nicht zweckmäßiger wäre, die Abwicklung der Förderung 

und d; e Kontrolle der wi dmungsgemäßen Verwendung der Fördermitte 1 der 

österreichischen Bundessportorganisation in Selbstverwaltung zu über

tragen. Für beide Modelle gibt es gute Gründe. Sollte die Ubertragung 

der Durchführung der Förderung in di e Selbstverwal tung erfol gen, dann 

müßte bei der österreichischen Bundessportorganisation eine Kontroll

instanz eingerichtet werden. 

Im Berei che des Gebührengesetzes ist zu überl egen, ob di e vorgesehenen 

Gebühren ni cht überhaupt entfall en und m; t der Konzessi onsabgabe al1 ei n 
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das Auslangen gefunden werden k6nnte. Zweifellos wäre damit eine Ver
waltungsvereinfachung und eine Kostenersparnis verbunden. 

DER OSTERREICHISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

Dr.SCHUPPICH 
PräSident 
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